
Das würde im Hinblick auf häufig enge wirtschaftliche Ver-
hältnisse verstärkt zur Haftung von Großeltern führen. Um
dem zu begegnen, hat der BGH die Selbstbehaltsbeträge der
Großeltern in der erörterten Weise erheblich angehoben. Das-
selbe Ziel verfolgt etwa das OLG Hamm – 3. FamS –, FamRZ
2005, 57, indem es die Ersatzhaftung der Großeltern nur
eintreten lässt, soweit der notwendige Selbstbehalt der Eltern
nicht gewahrt ist. Der dogmatisch überzeugendere Weg
scheint mir aber der des BGH zu sein.

Horst Luthin, Vors. Richter am OLG Hamm a.D., Altenberge

Ber�cksichtigung einer Leibrente im
Zugewinnausgleich

§ 1374 Abs. 2 BGB

Hat sich der erwerbende Ehegatte in den F�llen des
§ 1374 Abs. 2 BGB im Zusammenhang mit der Zuwen-
dung zur Zahlung einer Leibrente verpflichtet, so ist das
Leibrentenversprechen bei der Ermittlung des Anfangs-
und, wenn die Leibrentenpflicht fortbesteht, auch beim
Endvermçgen mit ihrem jeweiligen Wert mindernd zu
ber�cksichtigen. Auf die Frage, ob das Leibrentenver-
sprechen dinglich gesichert ist, kommt es nicht an (Ab-
grenzung zumSenatsurteil vom 14.3.1990 – XII ZR 62/89 –
FamRZ 1990, 603; Einschr�nkung der Senatsurteile vom
30.5.1990 – XII ZR 75/89 – FamRZ 1990, 1217 und vom
27.6.1990 – XII ZR 95/89 – FamRZ 1990, 1083).

BGH, Urt. v. 7.9.2005 – XII ZR 209/02 (OLG M�nchen, AG
Ebersberg)

Die Entscheidung ist abgedruckt in FamRZ 2005, 1974 mit
Anmerkung Schröder (S. 1979).

Volle Anrechnung von Kindergeld und
Ausbildungsverg�tung bei Vollj�hrigen

§§ 1602 Abs. 1, 1610, 1612b Abs. 3 BGB; § 74 Abs. 1
Satz 3 EStG

a) Das staatliche Kindergeld ist in voller Hçhe auf den
Unterhaltsbedarf des vollj�hrigen Kindes anzurechnen.
b) Auf den Unterhaltsbedarf des vollj�hrigen Kindes ist
seine – um eine Ausbildungspauschale verminderte –
Ausbildungsverg�tung ebenfalls in vollem Umfang be-
darfsdeckend anzurechnen.
c) Beides gilt auch dann, wenn das Kind noch im Haushalt
eines Elternteils lebt, der mangels Leistungsf�higkeit
nicht unterhaltspflichtig ist.

BGH, Urt. v. 26.10.2005 – XII ZR 34/03 (OLG Zweibr�cken,
AG Kandel)

Tatbestand: Die Parteien streiten im Wege der negativen
Feststellungsklage um die Unterhaltspflicht des Klägers ge-
genüber der Beklagten, seiner volljährigen Tochter.
Im Scheidungsverfahren des Klägers und der Mutter der
Beklagten wurde dem Kläger durch einstweilige Anordnung
aufgegeben, an die drei gemeinsamen Töchter Kindesunter-
halt in Höhe von jeweils monatlich 365,75 DM sowie an den
Sohn Kindesunterhalt in Höhe von monatlich 212,75 DM zu
zahlen. Die Unterhaltspflicht für die älteste Tochter und den
Sohn ist inzwischen entfallen. Neben der Beklagten ist noch
ihre am 23.10.1984 geborene Schwester unterhaltsberechtigt.
Die Beklagte lebt im Haushalt ihrer wieder verheirateten
Mutter. Seit September 2001 befindet sie sich in einer vom
Arbeitsamt geförderten und finanzierten Berufsausbildung.
Die Ausbildungsvergütung beläuft sich auf monatlich 550
DM (= 281,20 EUR). Zusätzlich erhält die Beklagte Ersatz
von Fahrtkosten in Höhe von monatlich 43,50 DM (=
22,25 EUR).
Die Mutter der Beklagten ist seit September 2001 selbststän-
dig tätig und erzielt keine Einkünfte, die ihren angemessenen
Selbstbehalt übersteigen.
Der Kläger erzielt ein unterhaltsrechtlich relevantes Einkom-
men in Höhe von monatlich 3.322,20 DM (= 1.698,61 EUR).
In erster Instanz hat der Kläger vollständigen Wegfall seiner
Unterhaltsverpflichtung für die Zeit ab Juli 2001 begehrt. Das
AG hat festgestellt, dass er ab diesem Zeitpunkt keinen
höheren Unterhalt als monatlich 307,58 DM schuldet, und
die Klage im Übrigen abgewiesen. Das OLG hat die Berufung
des Klägers, mit der er die Feststellung begehrt, der Beklagten
keinen höheren Unterhalt mehr zu schulden als monatlich
207,58 DM für die Monate Juli und August 2001, monatlich
37,50 DM für die Zeit von September bis Dezember 2001 und
monatlich 15,55 EUR für die Zeit ab Januar 2002, zurück-
gewiesen. Dagegen richtet sich die – vom Berufungsgericht
zugelassene – Revision des Klägers, mit der er seine zweit-
instanzlichen Anträge für die Zeit ab September 2001 weiter
verfolgt.
Entscheidungsgründe: Die Revision hat Erfolg. Sie führt im
Umfang der Anfechtung zur Feststellung der verminderten
Unterhaltspflicht des Klägers.
A. Das OLG hat die Berufung des Klägers zurückgewiesen,
weil der Beklagten auch für die Zeit ab Juli 2001 ein monat-
licher Unterhaltsanspruch jedenfalls in Höhe des vom AG
festgestellten Betrages zustehe. Zwar schulde allein der Klä-
ger Barunterhalt für die Beklagte, weil deren Mutter keine
Einkünfte erziele, die den angemessenen Selbstbehalt über-
stiegen. Gleichwohl sei das von der Mutter bezogene Kinder-
geld gem. § 1612b Abs. 2 BGB nur hälftig auf den Barunter-
haltsanspruch der Beklagten anzurechnen. Das gelte auch in
Fällen, in denen – wie hier – das volljährige Kind im Haushalt
eines Elternteils lebe, der wegen Leistungsunfähigkeit nicht
barunterhaltspflichtig sei. Dessen Unterhaltsanteil liege darin,
dass er dem Kind entsprechend seiner Leistungsfähigkeit
Naturalunterhalt leiste, wie die Gewährung der Wohnung
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